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Bekanntmachung.
Eiejemcim Kriegsinvalide » , welche >h"

vlilitärpäss « ' bis jetzt nicht nn »» «,cht haben,
verde » hierdurch auigefordcrt . dieselben 10sor^
nerher einzureiche » .

Wiesbaden , den 23 . Juli lSül.
KSuichich.es B-zukscommanbo.

gez. von Botfchwing.

Elektricitätswerk
der Stadt Wiesbaden,

vestimmunac » über die Abgabe von
elektrischer Energie znm Peivatgebranch.

(Esi-uehmigt durch Magistraisbeschluß vom
^ ^ 3 . Juli 1901 .)

§ 1.
Allgemeines.

Da » Elektricitätswerk der Stadt Wiesbaden
verabfolgt elektrische Energie

a ) zur Beleuchtung , _ . . , . ..,
b ) zum Heizen , Kochen , zu » , Betriebe sur

Elektromotoren und sur sonstige gewerbliche
Zwecke unter de» nachstehciide » Beduignngc » .

8 2. ^ .
Anmeldung zum Bezug von elektrischer Eneigie.

Die Bestellung des Anschlusses eines Grund¬
stückes an das Kabelmtz des Elektricitäli werke«
erfolgt bei der Verwaltung der Wasser -, Ga «- und
ElektricitätSwerke durch Unterschrift des Besitzers,
die Sluschlustanineldung einer JnNallationsanlnge
durch Unterschrift de« AbnehnierS , jeweils nrrter
Anerkennung dieser Bedingungen und unter Be¬
nutzung de« hierfür von der Verwaltung der
Wasser - , Gas - und ElektricitätSwerke uiientgelllich
jn verabfolgenden Formulars.

Der Bestellung des Anschlusses ' st eine
Zeichnung im Maßstab von mindesten » 1 ! 2»0 bci-
gosUgen , au » welcher die Situation , der Keller-
aruudrib . sowie die Lage der vorhandenen oder
»rojectirten EntwässernngSkanäle , Wasser -, GaS-
»nd soiistiaer Leitungen ersehen werden kau » , und
Ürner , an welcher Stelle die gewünschte Lertnug
Ängefuhrt wrrden soll . Die letztere ist »n All¬
gemeinen mindestens 2 Mir . von de» Kanälen und
Moaigen anderen Leitungen entkernt zn prorectircu,
>ud entscheidet lediglich die Verwaltung der Wasser -,
Gas - und ElektricitätSwerke , ob die Leitung m der
gewünschten Weis « nurgeführt werden kann , oder
Sb eine Verschiebung erforderlich ist.
s Die Bestellung eines Anschlüsse » kann » ur für
den Fall berücksichtigt werde » , daß gleichzeitig mit
dieser Bestellung die Anschlnhanmeldniig einer
JnstallationSanlage erfolgt.

8 » .
Herstellung der elektrischen Einrichtuuger,.
a) durch das Elektricitätswerk herziistcllk » .
Die bei der Herstellung von elektrischen Ein¬

richtungen erforderlichen HanSanIchlußleitungen
und zwar von dem städtischen Straßcnkabcl bis zu
den Elektricitätsmeffern , sowie die Aufstellung der
ietztere » müsse » ausnahmslos durch Beauftragte
der ElektricitätSwerke » aurgeführt werden.

In gleicher Weise dürfen Veränderungen oder
Ausbesserungen an diesen Einrichtungen nur durch
Beauftragte der ElektricitätswerkeS ausgeführt
werden . Unter keinen Umständen dürfen Ein¬
richtungen getroffen werden , welche einen miß-
bränchlicheu Bezug bon elektrischer Energie ermög¬
lichen ;^ findet dies dennoch statt , so erfolgt ent¬
sprechender Antrag aus gerichtliche Bestrafung.
Jn . einem solchen Falle ist das Elektricitätswerk
außerdem befugt , die betreffenden Einrichtungen zu
entferne » und die fernere Abgabe von elektrischer
Energ ' e au den Abnehmer zn verweigere

d ) durch Private hcrzustellen.
Alle übrigen im Pribateigenthum gelegenen

elekirrschcn Jnstallatiouseinrichtungen dürfen nur
nur von eigens concessionirtc » Firmen und unter
genauer Beachtung der geltenden JnstallationS-
vorschrijtcn vorgenommen werden . Diese Firmen
werden zcilweise öffentlich bekannt gemacht . Der
den concessicnirten Firmen bekannt gegebene Ge¬
schäftsgang ist genau einznhalten , widrigenfalls die
betreffende Anlage an das Elektricitätswerk nicht
angeschloffen werden kann.

8 4.
Lieferung elektrischer Energie.

Den Abnehmern steht der Bezug elektrischer
Energie unter gewöhnlichen Umständen zu ) eder
Tages - und Nachtzeit zur Verfügung , soweit die
jeweiligen Einrichtungen des Werkes die » gestatten.

Sollte das Elektricitätswerk in der Erzeugung
»der Fortleilung der Energie zu den Abnehmern
verhindert sein , so hört die Verpflichtung zur
Lieferung derselben solange auf , bl » di« Störungen
und deren Folgen beseitigt sind , und können die
Abnehmer in solchen Fälle » keinerlei Entschädigung
beanspruchen.

§5.
Preise für die Abgab « elektrischer Energie.
Der Preisberechnung liegt als Einheit di«

Hektowaitstundc zu Gründe » nd beträgt der Preis
pro Hektowaitstundc für die Energie , welche zur
Beleuchtung verwendet wird 7 Pf ., für dir Energie,
welche ausschließlich zum Betriebe von Elektro¬
motoren , zum Kochen , geizen und für gewerblich«
Zwecke verwendet wirb 1,5 Pf . Letzterer Preis
erstreckt sich jedoch nicht auf die Lieferung elektrischer
Energie , welche mitte strar ru Beleuchtwaaszwecken
benutzt wird.

8 6.
Rabatte.

Erreicht der thatsächliche Energieverbrauch eines
AbnchmeiS in einer und derselben Besitzung tu
einem EtatSjabr (1. April bis 81 . März ) nach
vorstehenden Grundpreisen für seine Beleuchtunas-
anlagc einen Gesammtbetrag von mehr als 300 äJif .,
so wird von dem Betrag .
über 300 - 500 Mk . ein Nachla « von 5 Proz.
über 500 — 1000 Mk . ein Nachlaß von 10 Proz.
über 1000 —2000 Mk . ein Nachlaß von lo Nroz.
über 2000 —3000 Mk . ein Nachlaß von 20 Proz.
über 8000 - 4000 NU . ei» Nachlaß von 30 Proz.
über 4000 — 5000 Mk . ein Nachlaß von 40 Proz.
über 5000 Mk . ein Nachlaß von 50 Proz.

^ew ^Dic Rabatte für Kraft und sonstige Zwecke
werden ebenfalls noch obiger Rnbattskala . , edoch
nur bis 80 Proz . einschließlich in Ansatz gebracht.

' Vorstehende Nachlässe werden also nicht von
dem Betrage des gesainuiten LerbrauchS für Be¬
leuchtung ? - oder Kraftzwecke , sondern immer nur
vo » dem zwischen je 2 Grenze » liegenden Theilc
desselben gewährt . Etwaige Rabattvergulungen
kommen >.ach Schluß des ElatSjahre « von der letzten
MonatSrechnnng in Abzug.

8 7.
Ermittelung der Größe des Energieverbrauchs.

Die Messung der elektrischen Energie geschieht
durch Elektricitätsmeffer , welche dem Elektricitals-
wcrk cigenthümlich gehören . Das Letztere tragt die
Kosten für die Anschaffung und Unterhaltung der

1 Messer gegen eine monatliche Miethe
von 0,50 Mk . für eine » Messer bis »« 15 gleichz

br . Lampen a 16 R . fl .,
von 0,80 Mk . für einen Messer bis zu 30 gleichz.

br . Lampen ä 16 N . fl .,
von 1,00 Mk . für einen Messer bis zu 40 gleichz.

br . Lampen & 16 N . fl .,
von 1,50 Mk . für einen Messer bis zn 100 gleichz.

br . Lampen ä 16 N . fl .,
von 2,00 Mk . für einen Mcffer bis zu 200 gleichz.

br . Lampen & 16 N . fl .,
von 2,50 Mk . für einen Mcffer b>S zu 3a0 gleichz.

br . Lampen ä 16 N . fl ., . „ „ , .
von 3,00 Mt . für einen Messer biS zu 500 gleichz.

br . Lampen L 16 R . fl . .
von 4,00 Mk . für einen Messer biS zu 750 gleichz.

br . Lampen ir 16 N . fl . ^ ,
Die Miethe wird von erfolgter Inbetriebsetzung

des Messer ? an für den vollen Kalendermonat be¬
rechnet und -.war auch dann , wenn der Mcffer nicht
in Beiiiitznng ist . . . , , . . ,

Die Messer dürfen nur beim Aufhorcn des
Bezuges von elektrischer Energie wieder entfernt
werden und zwar nur durch Beauftragte des

1 ElektricitätSwerke « .
Den Ort für die Antstellung , sowie die Art

und Größe de» Messer « bestimmt die Verwaltung
der Wasser -, GaS - und ElektricitätSwerke . Hierbei
gilt der Grundsatz , daß die Messer der einzelnen
Konsumenten in einem Hause möglichst ccntraiistrt
in unmittclbarer Nähe de» Hausanschlußkastens,
bezw . de« Transsormatoren -Raumes angebracht
weiden . Der Raum , in welchem die Messer unter-
zubringen sind , muß möglichst trocken , staubfrei,
hell und leicht zugänglich sein . Auf Verlangen des
Elektiici .ätrwene » find die Messer auf Kosten des
Abnehmers mit einem verschlretzbaren Schuhkaste»

zu " ^ ^ Ao 'ften etwaiger AuSbeflerunge » des ge-
mietdeten MeffcrS bei Beschädigungen , welche durch
die Schuld des Abnehmers herbergefirhrt wurden,
hat der Abnehmer zu tragen.

8 8.
Schadhaft « Elektricitätsmeffer.

Wird ein Elektricitätsmeffer schadhaft , sodaß
di « verbrauchte Energie nicht mit Sicherheit fest¬
gestellt werden kann , so wird der Zablungs-
ansorderung diejenige Energiemenge zu Grunde
gelegt , welche bei gleiche » Berhallnrssen , n «nt-
Ivrcchendcn Zeiträumen bereit » verbraucht wurde.
Di « Höhe dieser ZahiungSanfordcrnng wird von
dem Elektricitätswerk festaestellt.

Anträgen auf Auswechselung eines Elektricrtats-
mcflers mit der Behaupt » »« , daß derselbe zu viel
anzeige , wird nur dann staltgegrben , wenn der
Antragsteller sich verpflichtet die entstandenen
Kosten im Betrage von 20 , Mk . für den Fall zu
zahlen , daß der Meffer nicht mehr al » v Proz.
von der Richtigkeit abweicht.

§S.
Mindcstanmeldung und Mindrstbezüg «.

Die Ausführung einer .Hansanschluffes wird
nur für den Fall bewirkt , daß mindestens 5 Glüh¬
lampen ä 16 N . K ., »der deren Stromaqmvalent
angemeldet , installirt und denutzt werden.

Di « Abnehmer elektrischer Energie find auf
Verlangen de» ElektricitätSwerke » wahrend der
Dauer von 2 Jahre », von der Anmeldung der
Anlage ab « rechnet , znr Stromabnahme ver¬
pflichtet «nd haben in diesem Falle wahrend dieser

>Zeit den für Beleuchtung angemeldcten Bedarf
1 önrchschnitttich 150 Stunden und den für Motoren¬

betried oder sonstige Zwecke angemeldeten Bedarf
mindestens 300 Stunden pro Jahr zu beziehen.

Sv. den hierfür treffende»Energiebetrag zub«°
810 .

Zahlung der Rechnungen.
Monatlich wird von den Bediensteten des

ElektricitätSwerke « der ElektrizitStsmefferstandauf-
genonime » , der Verbrauch ermittelt und darüber
zuzüglich i» , Betrages für die Meffenmetbe , dem
AhnelMtT «ine mit dem Stemvel des Elektriertots«

Werkes versehene Quittung über die zii zahlenden
Beträge vorgelegt , welche sofort bei Vorzcigmig
ohne Rücksicht auf eine etwa zu erhebende Re-
clamation einzulösen ist.

Eine etwaige Reclamatlvn ist entweder mund-
sich oder schriftlich unter eingehender Begründung
bei dem Elektricitätswerk eiuzureichen . ,

Werde » die fällige » Betrage ohne Erfolg >n
Anforderung gebracht , so hat die Verwaltung des
Elcktricitätsw -rkes , unbeschadet der eventuellen
ZwangSbeitreibuug der Rückstände rm Verwat-
tnngSwegc , das Recht , die Leitung abzr, schließen,
den Meffer zu entferiien und nicht eher Wieder zu
iiiontireu , bis die rnckständigeii Betrage und tue
mit der Abstellung und Wiedereinfchaltuiig der
Leitung und des Messers verbundenen Koste » vor-
weg gedeckt worden sind . „ . . . .

Das Elektricitätswerk hat zu jeder Zeit dar
Recht , für ihre Leistungen i» Bezug au ; Energie-
zusührnng und Meffer, » iethe eine von ihm nach
Höhe und Art zu bestimmende Caution zu ver¬
langen und vor ordunligSmaijiger Bestellung
dieser Caution jede weitere Leistung zu versagen . ^

Die Rückgabe der Caution hat ent nach
Deckung aller Forderungen beS ElektricitätSwerke«
für Energiebezng und Meffcrmiethe zu erfo .gen.
Auch kan » sich die Verwaltung des Elektr,citatr-
werkes an » der Caution für ihre jeweiligen An¬
sprüche befriedigen , ohne doß es , eines gerichtlichen
Verfahren « oder einer vorganglichen Benach-
richtigniig de? CautiouSbestellers bedarf.

8 " .
Beiträge , Gebührcn und Kosten

a)  Hausanschlnßbeiträgc.
Für den Anschluß einer Grundstückes rn da?

Kabclnetz des ElektricitätswerkeS wird cm ein
maliger Beitrag erhoben , bestehend ans:

1 . Dem Beitrag zn den Kosten des Hanr-
anschluffes , soweit derselbe auf städtischem Eigen
tb »m liegt , im Betrage von 30 Mark.

2 . De » Kosten des Kabels und der Haupt-
zuleitullgen zu den Messern , einschließlich Verlegung,
nebst Zablerbrett innerhalb des EigcnthniuS . .

Diese Beiträge werden von de» Hanscigen-
thümern erhoben . . ~ c ,

I Für die Benutzung je einer Transformatorcn-
station bei Hochipannnngsanschiüffen wird ferner
von dem Hausbesitzer oder Confumenten ein ein¬
maliger Beitrag von 200 Mark erhoben,

Die Kosten für die HailSanschlußkasten . ein¬
schließlich Sicheruiigen , sowie für di - Ausführung
und Einrichtung der Transformatorenstationen
(Schalttafeln liebst Sicherungen , Trausformatorkn-
Hoch - und Ni -deripannuligsleitnilgeil innerhalb
der Stationen ) trägt da » Elektricitätswerk , uiid
bleiben diese Einrichtungen Eigenthnm de« Werkes.

b ) Prusungs -, Ucberwachuiigs - und Abnahme-
Gebühren.

Diese Gebühren betragen für die erste Abnahme
eines Confumenten r
1. Grundgebühr
2 . Für jede Glühlampe oder Bogenlampe
3 . Für jeden Stackkoutakt
4 . Für jeden Motor

bis 0 .25 P . S . einschl.
bis 1,0 P . S . einjchl.
Für jede weitere P . S.

3 .- Mk.
- .30 Mk.
1.- Mk.

Rach einer jeden Wiederherstelliing « ne»
Trottoirs oder Fahrdamme « kann von der Aus«
führuna eines Hansanschluffes bis ans Weitere»
Abstand genommen werden . Ergicbt sich au«
Anlaß eines ivesentlich erliöhteilEnergieverbranch « ,
oder aus soiistigen Gründen die Rothweiidigkeit,
die Art des Hausanschlusses oder den Querschnitt
des Anschliißkabcls zn ändern , so erfolgt diese .
Acnderiliig bis znr Grenze de» Privatgriindstuck,
auf Kosten des Eiektricitäistverkes , darüber hinaut
bis zu den Elektricitätsmelsern aus Kosten de»
betr . Eigciithümers . Ob eine solche Aeildernn,
nötliig ist und ausqesülirl werden muß , c» tsche>de>
lediglich die Verwaltung der Wasser -, Gas - um
ElektricitätSwerke.

8 12.
Nachprüfungen von Installationen

DaS Elektricitätswerk hat das Recht , bkt
elektrischen Einrichtungen iu den Häusern und
Gebäude » vo » Zeit zu Zeit zr, prüfen und wenn
es nöthig ist , auf Koste » der betr . Juitallations-
siima oder des betr . Kousiimente » in Stand setzen
zn lassen , zn diesen , Zwecke ist seinen Bediettstet - il
der Zutritt zu den elektriichen Leitungen n »d E >n«
richtiinge » zu gestatten.

8 18.
Beendigung der Energieliesernug.

Wenn der Zutritt zu den elektrische » Leitiuigeil
»nd Eiiirichtnngk » den Bedieiisteten des Elektn»
eitätslvcrkes ohne triitige Gründe verweigert wird,
wenn ein Konsiuneiit seinen Hausauschlnßkasteil
öffnet , eine Aenderung seiner Jnstallalion ohne
Genehmigung der Verivaltnng der Wasser -, GaS«
iliid ElektricitätSwerke vorninmit , oder die seitens
der Verwaltung der Wasser -, GaS - und Elektri-
citätswcrke oder des ElektricitätSwerke « angcorduele
vorschi istsniähigeJnstandhaltiing der Jnstallations-
cinrichtungen unterläßt , ist das EleltriciiatSwerk
berechtigt , ohne vorherige richterliche Enl,,h -,dnn(
die Stromlieserung ^ inznstellen.

Der Konsliment ist verpflichtet , sobald er auf
den ferneren Energiebezng verzichtet dreieS dem
Elektricitätswerk mündlich oder schriftlich anzu»
zeigen und die rückständige » Beträge zn zahlen.
Meldet derselbe den Energiebezng nicht ab , so
bleibt er so lange für die Bezahlung auch der von
seinem Nochfolgcr verbrauchten Energie verpflichtet,
bis diese Anzeige erfolgt , oder der Uebergang der
betr . Eliirichtniigen ans einen anderen Energie»
abnehmer von Letzterem bei dem Elektricitätswerk
durch Formnlar angemeldet worden ist. Für dte
Nachprüsting der auf ben Nachfolger » berge,
gangeuen Jnstallationseinrichtunge » sind die M
§ lib angegebenen Gebühren zu entrichten.

814.
Aendernngen vorstehender Vorschriften.

i Der Magistrat behält sich das Recht vor,
Aendernngen öder Zusätze an und zu diesen Be-
ftimmunge » eintreten zii lassen wenn hierzu da,
Bedürfniß vorzaliegen scheint , solche Aendcinngen
erhalten einen Monat nach erfolgter Bekannt-
uiachiing ihre Gültigkeir . _

- .50 Mk.
1.— Mk.
1 .- Mk.

Hierbei wird jeder Bruchthcil einer Pferde
stärke für voll in Ansatz gebracht . ^ .

5 . Für Apparate zu Heiz -, Koch- und sonstige»
Zwecken pro H . W . 1 .— Mk . . ..

Jeder Bruchthcil eines Hektowatt wird für

&  jede Abnahme einer Jnstallatrons
Erweiterung eines Konsumenten wird eine Grund¬
gebühr von 1 .— Mk . erhoben . .

Die Abiiahinegebührc » für die einzelnen Ber.
i brauchskörper werden jedoch wie vorsteheud tu An-

TüePrüfungs -, Ueberwachungs - und Abnahme:
gebühren werden von den einzelnen Konsumenten
erhoben und betragen im höchsten Falle 200 Mk.

Für die Abnahme von Vcrbrauchskorpern,
welche für Lichtbäder , photographische Apparate,
Scheinwerfer , Jlluminationszwecke , Christbauni -,
Schaufenster - uiiv Außeilbelcuchtung benutzt werden,
wird nur die jeweilige Grundgebühr berechnet,

o) Die Kosten der Zählerleitungen.
Die Kosten der Zählerlcitungen . d . h . die

Leitungen zwischen den Hauptzulcitnnaen und den
Zählern , einschließlich Sicherungen , sind von den
Konsumenten , u tragen und betragen , fall « die
Zähler nicht mehr al « 0,50 Meter von den Haupt¬
leitungen entfernt sind , je 10 Mk . für lebe Zah er-
leituiig , einschließlich der zugehörigen Zahler-

Ausführung der Hauptairschlüff - . sowie
die Abnahme und Inbetriebsetzung der Jnstallatwns-
Anlagen ersolgc » jeweils nach Eingang der voraus¬
sichtlichen . hier erwähnten Beitrage . Gebühren und
Kosten bei der Kaffe der Verwaltung der Waffer -,
Gas - und ElektricitätSwerke . .

Der unter , a ) 1* angeführte Beitrag zu den
Kosten de» Hansanschluffes wird nicht erhoben,
falls bet Erweiterungen des KabelnetzeS . oder bei
beabsichtigten Wiederherstellungen von Straßen die
betreffenden Anlchlußbest ^ lungen bis zu den ewei s
bekannt zu gebenden Terminen bei der Verwaltung
der Waffer -. Gas - und ElektricitätSwerke eingehen.
Der Nachlaß desselben Beitrags findet auch» statt
bei Anjchliißanmeldungen von Grundstücken , welche
bis dahin noch nicht bebaut waren , wenn die Be¬
stellungen vor der endgültigen Herstellung der
Trottoir - bezw . Fahrdamm - Befestigungen ein¬
gehen . und di« Anfchlüffe auch vor dieser Herstellung

. bewirkt werben können.

Bekaiintmachtttig,
betr . An - und Abmeldung von Gewerbebetriebe « .

Die hiesigen Gewerbetreibenden tverden zur
Vermeidung vo » Verstößen gegen die bestehende«
gesetzlichen Bestinnnungen daranf ausmerk | gm ge¬
macht , daß gemäß 8 52 des Gewerhestenergesetze»
vom 24 . Juni 1891 und der dazu ergangene«
Anweisung des .Herrn Finanzmmister -S vom
4 November 1895 , Abschnirt VI , Artikel W , ein
Jeder , welcher hier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes anfängt ,  dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebe « Anzeige davon zn
machen hat . Die Anzeige hat schriftlich zu ersolgen;
sic kann auch im Ratdhaus , Zimmer No . 5 , münd¬
lich wahrend der üblichen Vornnttags -Dieiiststiin »,
den z» Protokoll gegeben werde,, . . .

Die Verpflichtung trifft auch Deniemgeli . welcher
a ; das Gewerbe eines Aiideren nbernimml

und sortsetzt , „ . .
b ) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
anfängt . ,

Wer die gesetzliche Verpflichtung zur Anmel¬
dung eines steuerpflichtigen Geiverbes innerhalb der
vorgeschriebenen Frist mcht erfüllt , verfallt nach
8 70 des Gewerbesteiiergesetzes r» eine dem doppelte«
Petrag der einjährige » Steuer gleichen Geldstrate,
daneben ist die vorenthaltene Steuer zu cntrrchten.

Da » Rltshöre » eines steuerpfllchtigcn Ge¬
werbe « ist dagegen nach 8 10 , Absatz 2 des Gesetze»
vom 14 . Juli 1893 und dem Artikel 23 der eit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der sur di«
Veranlagung zuständigen wteuerausschnsse der
Gewcrbesteuerklassen 1 und 2 und 3 und 4
schristtich abznmelde » . . . . .

Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt , aber mcht
rechtzeitig abgcmeldet . so ist die Gewerbcstener nach
8 38° de« Gewerbesteuergesetzes sortzuentrichten.

Der Magistrat . — Steuerverwaltung . Hetz.

Bekanntmach « «ü.
Der Flrlchtlinieiiplaii für die verlängert«

Dambachthalstraße von der Villa Knpserberg VIS
mm Förstcrhaus , sowie einer VerbrndimgSstraße
IZ  Först - rhaus bis zun , Distrikt „Alter
ist durch Magistratsbeschlriß vom J
endgültig festgesetzt worden und w " dvon,24 ^ ulrcL
ab weitere 8 Taae tm Neuen Nathhaus , 1.
aeschoß , Zimmer No . 38a , .während der Drenf^
stunden zn Jedermanns Ermicht offen gelegt . f

Wiesbaden - den 20 . Jrrlr E . i
Der Magistrat . 5t » Vertr^



<® C\ te  2 . 25 . Jul » 1901. Anitltkye » «zeigen oes LvteSvavener Tagvlatts.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordnete « werden

auf Freitag , den 2 « . Juli l . I .,
Nachmittags 4 Uhr, in den Bürger¬
saal des Rathhauses zur Sitzung ergebenst
ungeladen.

Tagesordnung:
1. Programm für die Erbauung eines

städtischen Badhauses ans dem Adlerterrain.
2. Entwurf zu einer Versuchsanlage für

Kehrichtverbrennung.
3. Projekt betr. die Herstellung eines

Portals und Treppenaufganges am Durch¬
bruch der „Heidenmauer", veranschlagt zu
527,000 Mk.

4. Beschluß über den Entwurf der neuen
Grundsteuerorduung.

5. Vertrag mit dem Landkreis Wiesbaden
über Errichtung einer gemeinschaftlichen
Waseumeisterei.

6. Vertrag mit dem Wiesbadener Brunnen-
Eoniptoir über den Wasferablauf des Koch¬
brunnens.

7. Nachbcwillignng von 9600 Mk. zur
Ergänzung des Wäschebestandes im städtischen
Krankenhause.

8. Desgleichen von 3153 Mk. 16 Pf.
Mehrkosten der Verbesserung und Vervoll¬
ständigung der Heizanlage im Rathhaus.
s 9. Desgleichen von 265 Mk. für Ver¬
besserungen in dem Pferdestall der berittenen
Schutzinannschaft.

10. Desgleichen von 2500 Mk. für den
Faßaufzug in dem neuen Accisegebäude.

11. Aenderung des Fluchtlinienprojektes
für eine Auffahrtstraße nach dem District
^Lebcrberg" und deren Seitenstraßen.
i 12. Kostenbewilligung für Nacharbeiten

an einer Pumpe und einem Brunnenbohrloch
io der Schlachthausaulage.

13. Bereitstellung eines Platzes für das
Gostav-Freytag-Denknial.

14. Antrag des StadtverordnetenProf.
Dr. Fresenius auf Herstellung eines An¬
schlusses des alten Friedhofs an die Telephon-
leitnng.

15. Genehmigung eines Tauschvertrags
über Gelände an der Gutenbergstraße.

16. Ertheilung der Zustimmung zum Ver¬
lause eines städtischen Feldwegs zwischen der
verlängerten Moritzstraße und dem Guten¬
bergplatz.

17. Desgleichen zum Ankauf von Ge¬
lände im District„Aukamm".

13. Neuwahl eines Armenpflegers für
das 5. Quartier des 1. Armenbezirks.

19. Wahl eines Mitgliedes der Stadt¬
verordneten-Versammlung in den Kreis¬
vorstand der Lehrer-Wittwen- und Waisenkaffe.

20. Neuregelung der Remuneration für
die an der Oberrealschule beschäftigten wissen¬
schaftlichen Hilfslehrer.

21. Bewilligung eines Ruhegehaltes für
«neu Acciseeinnehmer.

22. Vorlage, betr. die Anstellung des
Brunnenmeisters Wilhelm Lang.

23. Einreihung der Kassircrstelle des
städtischen Krankenhauses in die II . Gehalts-
classe der Subalternbeamten.

24. Errichtung der etatsmäßigen Stelle
eines Acciseamtsdieners.

25. Antrag des Magistrats auf Vor-
«ahme der Ersatzwahl für das verstorbene
Magistratsmitglied Stadtrath Stein.

26. Anhörung der Stadtverordneten-
Dersamwlung über die Anstellung eines
Büreau-Assistenten.

(Zu No. 3 berichtet der Bau- und der
Finanz-Ausschuß, zu No. 4—7 und No. 15
der Finanz-Ausschuß, zu No. 8—10 der
Banausschuß, zu No. 22 und 23 der
Organisations-Ausschuß.) *

Wiesbaden , den 22. Juli 1901.
Der Vorsitzende der

Stöldtverordueten -Versammlnug.
Bekanntmachung.

Betr. die Unfallversicherung der bei Regiebanten
beschäftigten Personen.

Der Auszug ans der Heberolle der Ver¬
sicherungs-Anstalt der Hessen-Nassauischeu Bau-
grwerkS-Berufsgenossenschast für das 4. Quartal
u. I . über die von den Unternehmern zu zahlenden
BersicherungS-Prämien wird während zweier Wochen,
vom 22. I. M. ab gerechnet, bei der Stadtkaffe im
Rathhause während der Vormittags-Dienststuliden
zur Einsicht der Bctheiligten offengelegt.

Gleichzeitig werden die berechneten Prämicn-
brträge durch die Stadtkaffe eingezogen werden.

Binnen einer weiteren Frist von zwei Wochen
kann der Zahlungspflichtige, unbeschadet der Ver¬
pflichtung zur vorläufigen Zahlung gegen die
Prämienberechnuug, bei dem Genosscnschaftrvor-
stand« oder dem nach§ 21 des Bauunfallver-
flcherungsgesetzes zuständigen anderen Organe der
GenossenschaftEinspruch erheben. (§23 des Gesetzes.)

t Wiesbaden, den 17. Juli 1901. *
Der Magistrat. In Vertr.: Mangold.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werben davon in Kenutuiß

gesetzt, daß während der Sommermonate April bis
«nschl. September der Fruchtmarkt««, - Uhr
Morgens beginnt. StLdt. A«eise-A

Bekanntmachung.
Nachstehend bringen wir die von den städtischen

Vertretungen genehmigte Gebühren-Ordnung nebst
Tarif zur öffentlichen Kenntniß.

Anträge auf Ueberlaffung von Krllerabtheilungen
find an das Acciseamt zu richten.

Mesvaden , den2». Juli 1901.
Der Magistrat, v. Jbett;

Gebühren-Ordnung,
betr. die Erhebung von Wicgegeldern, von Ge¬
bühren für die Benutzung der Lagerräume und

der Lastaufzügc de» Marktkellers.
8 1. Auf Grund des Beschlusses der Stadt

verorduetcn-Versammlungvom 14. Juni 1901
werden nachfolgende ortsstatutarischeBestimmungen
erlassen.

8 2. Die obengenannten Gebühren werden
nach den: anliegenden Tarif erhoben; fie sind im
Voraus zu zahlen.

8 3. Gegen die Heranziehung zu den Gebühren
stehen den Abgabepflichtigen die in 8 69 lind 70
des Coininunalabgabegejetzes bezcichnctcn Rechts¬
mittel zu.

8 4. Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieser Ordnung werden mit Geld¬
strafen von 1 bis 30 Mk. belegt.

8 5. Die Strafen werden vom Magistrat
festgesetzt und unterliegen der Einziehung im Ver-
waltnngszwangsvcrfabren.

8 6. Die Gebührenordnung tritt mit dem
Tag ihrer Verkündigung in Kraft.

Gebühren-Tarif.
Es werden erhoben:
A. Wiegegelder (einschl. Wiegeschcin):

1. für Butter in Einzelmcugcn bis s Kg. 3 Pf
über5 Kg. iür jede weitere5 Kg. oder

Brnchtheile davon . 3 „
2. für Kartoffeln in Einzclmcngen bis

zu 50 Kg. 3 „
über 50 Kg. für jede weitere 50 Kg.

oder Brnchtheile davon . 3 „
3. für alle sonstigen Waarcn in Einzel¬

mengen bis zu 25 Kg. 3 „
über 25 Kg. für jede weitere 25 Kg. oder

Brnchtheile davon . 3 „
iS. Kellergebührrn (einschl. Beleuchtung zu den

festgesetzten Betriebsstunden):
1. sürAbtheilungeu von nngefähr4qm Bodcufläche:

a) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger . 6 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . 60 „
c) „ „ „ 1 Woche oder

weniger . 2 „
2. für Abtheilungen von ungefähr8 gm Bodenfläche:

a) bei Vergebung für 1 Monat oder
weniger . 10 Mk.

b) bei Vergebung für 1 Jahr . . . . 100 .
o) „ „ „ 1 Woche oder

weniger. 3 Mk. 50 Pf.
3. für größere Kellcrräumc für je 1 qmurib 1 Monat . 1 Mk.

znm mindesten jedoch 10 Mk. Bei längerer
Pachtdauer bleiben besondere Vereinbarungen
Vorbehalten. *

C. Für die Benutzung des Lastanfzngs
im Marktkellerr

Für je einen Hub . 5 Pf.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der Steuern und sonstigen Ab

gaben für Jnli, August und September, 2. Rate,
erfolgt vom 15. Juli an nach dem auf dem Steuer¬
zettel angegebene» Hebcpla». Die Hebetagc find
nach den Anfangsbuchstaben der Straßen
wie folgt festgesetzt:

LN am 25. und 26. Juli,
N am 27. Juli,
OPQ am 29. Juli und 1. August,
R am 2. und 3. August,
STUV am 5., 6. und 7. August,
WYZ und außerhalb des Stadtberings am

8:, 9. und 10 August.
ES liegt im Interesse der Steuerzahler,

daß sie die vorgeschriebencn Hebetage be¬
nutzen, nur dann ist rasche Beförderung
möglich.

Daö Geld, besonders die Pfennige , ist
genau abzuzählen, damit Wechseln an der
Kaffe vermieden wird. *

Wiesbaden, den 12. Juli 1901
Städtische Steuerkaffe.

Nathhaus, Erdgeschoß Zimmer No. 17.

Verdingung.
Die Ausführung von Tüncher » und An¬

streicher-Arbeiten während der Sommerferien
pro 1901 in den städtischen Schulen soll im Wege
der öffentlichen Ausschreibung verdungen werden.

Verdingungs-Unterlagen können Vormittags
von9 bis 12 Uhr auf Zimmer No. 41 des neuen
Rathhauses bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift „H . A. 18"
versehene Angebote find spätestens bis Montag,
den 28» Juli , Vormittags 10 Uhr, hierher
einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden , den 17. Juli 1901.
Stadtbauamt, Abtheilung für Hoa>vau.

Der Stadtbanmeister.
_ Genzmer, König!. Baurath.

Verdingung.
Die Ausführung der Tüncher-uuv Anstreicher-

(Renovirungs)- Arbeiten zur Einrichtung von
Büreaus in dem städtischen Gebäude Friedrich-
straße No. 15 soll im Wege der öffentllchen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Verdingungs-Unterla.qeii können Vormittags
von 9 bis 12 Uhr auf Zimmer No. 41 des neuen
Rathhauses bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift„ H. A. 17
LooS 1" versehen« Angebote find spätestens bis
Montag , de« 28. Juli d. IS ., Vormittags
11 Uhr, hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt inGegeu-
tvart der etwa erscheinenden Anbieter. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 17. Juli 1901.
Stadtbauamt, Abtheilung für Hochbau.

Der Stadtbaumeister.
_ Genzmer, König!. Baurath.

Verdingung.
Die Herstellung einer 90m langen Rohreanal-

stretke des Profilcs 45/30 cm in der projectirtcn
Parallelstraße zur Kreidelstraß« soll verdungenwerden.

Zeichnungen und Verdingungsunterlagen können
während der Vormittagsdienststunden im Rathhause,
Zimmer No. 75, eingeschen, die Verdingungs-
unterlageii im Zimmer No. 57 gegen Zahlung von
50 Pfg. bezogen werden.

Verschlossene und mit entsprechender Auischrift
versehene Angebote sind bis spätestens Mittwoch,
den 31. Jnli d. IS ., Vormittags 11 Uhr,
einzureichen, zu welcher Zeit die Eröffnung der
Angebote in Gegenwart etwa erschienener Bieter
stattfindcn wird. *

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 22. Juli 1901.

Stadlbanamt. Abtheilnug für Canaliiationsweseii.
I » Vertr.: Berlit.

Bekanntmachung.
Das städtische Bad im Neubau der

„Höheren Mädchenschule" am Schloßplatz ist
der Benutzung übergeben.

Das Bad ist geöffnet;
Für Männer von 6 Uhr Vormittags bis

9 Uhr Nachmittags.
Für Frauen bon 6 Uhr Vormittags bi«

1 Uhr Nachmittags und von4 Uhr bis
9 Uhr Nachmittags.

An den Sonntagen werden beide Abtheilungcu
um1 Uhr Nachmittags geschlossen.

Die Preise sind:
1 Wannenbad mit Handtuch und Seife . . 30 Pf.
1 Sitzbrausebad„ „ „ „ . . 15 .
I einfaches Brausebad, Handtuch und Seife 12 .
1 zweites Handtuch. 6

Alles Nähere ist aus de» Anschlägen im Bad
ersichtlich.

Wiesbaden, den 13. Mai 1901.
Das Stadtbanamt.

Bekanntmachung.
Um vielfach vorgekommeneu Jrrthiimern für

die Folge vorznbeugcu, werden die Hauseigen-
thümer wiederholt darauf aufmerksam gemacht, daß
die Beitrüge für die Hanskehricht-Abfnhr durch die
städtische Stenerkasse so lange weiter erhoben
werden, bis eine definitive Abmeldung beim Stadt-
bouamt, Zimmer No. 69, erfolgt ist.

Die Abmeldung ist erforderlich solvohl beim
Austritt an« dem Nbonnemeutsverhältniß,als auch
beim Verkaufe des betreffenden Hauses. *

Wiesbaden, den1. Juli 1901.
Stadtbauamt, Abtheilung für Straßenbau.

Richter.
Freiwillige Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr
z» Herborn begeht am 3., 4. und
5. August er. das Fest ihres
50-jährigen Bestehens und hat
dazu auch unsere Freiwillige Feuer¬
wehr eingeladen. Kameraden, welche
dieser Einladung Folge leisten wollen,

.sind ersucht, dies umgehend ihre»
Führern zu melden.

Wiesbaden, den 22. Juli 1901.
Der Branddsrector. Scheurer.

Freiwillige Feuerwehr.
Die gesammte Mannschaft der

Freiwillige» Feuerwehr wird hiermit
z» einer Generalversammlung
auf Montag , den 12. August
l . I ., Abends Uhr, in die
Turnhalle der Turngcsellschast,
Wellritzstraß« 41, eingeladen.

Dieselben wollen sich in Uni¬
form pünktlichst einfinden.

Anträge zn dieser Versammlung sind
umgehend an den Unterzeichneten einzu¬
reichen. *

Wiesbaden, den 22. Jnli 1901
Der Branddirektor. Scheurer.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 23 . Juli d. I .,

Vormittags 10 Uhr , werden im
„Rheinistiien Hof ",Manergaffe 16,
hier:

Ein Kassenschrank, 1 Real,
279  Stck. Herren-Kleiderstoffe,
12 Stck. Futterstoffe u. dgl.

gegen baare Zahlung öffentlich zwangsweise
versteigert. F 243

Wiesbaden , den 24. Juli 1901.
Schröder,

Gerichtsvollzieher.

Bekanntmachung.
Samstag, den 27. Jnli er., Vormittags

9lh Uhr, werde» in dem Hause Bertram-
stratze 16, 3. Stock, im Aufträge des ge¬
richtlich bestellten Rachlaßpflegers die
dem Nachlaß des verstorbenen Regicruugs-
secretärs a. D. Otto Link gehörigen
Mobilien, als;

1 einth. und 1 zweith. Kleiderschrank,
1 Schreibtisch, 2 Cousolchen, zwei
Wascheousolchen, ein Galleric-
schränkchen, 1 Bücherrealm. sechzehn
Büchern, 2 Komnioden, 1 Sopha u.
Kiffen mit 2 großen Sesseln, ein
Spiegel, 1 achteckiger Tisch mit Decke,
12 Barockstühle, 3 vottst. Betten, drei
Koffer, 1 Blumentisch, sieben Paar
Portiören mit Gallerien, 12 silberne
Löffel u. versch. silberne Meffer und
Gabeln» 1 silbern« Taschenuhr mit
Kette, 1 Küchenschrank, 1Küchentisch,
div. Küchengeschirr, versch. Herren-
Kleider und Wäsche» Weißzeug und
Vorhänge aller Art und Sind, mehr

öffentlich versteigert. F235
Die Bersteigernng findet bestimmt statt.

Eifert,
Gerichtsvollzieher.

». Jahrgang . vto. 89.
- 5

Geffentliche Fern sp rech st eilen
befinden sich beim Telegraphenamt(Telegramm«'
Annahmestelle), Rheinstrnße 25, beim Postamt 2.
Schiitzenhofstraße3, heim Postamt 3, Wcllritz-
straßc 45, und beim Postamt 4, Taunnsstr. 1
(Berliner Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter (1. Oktober bis 31. März) von8 Ulir Vor¬
mittags bei dem Telegraphenamt bi« 9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und 4 bis 8 Uhr Abends.
An Sonn- und Feiertagen find die Fernsprechstellen
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschloffen. Die
Gebühr für ein Gespräch mit Theilnehmern de«
Stadtfernsprechnctzcsbis zur Dauer von3 Min.
beträgt 10 Pf. Im Verkehr mit Theilnehmern
in den zuni Fernsprechverkehr zugelaffencn Orten
innerhalb Dcnlschlands(zur Zeit 360 Orte) beträgt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer von 3 Minuten je nach der Entfernung 20,
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen»och 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichen Sprechsrell« geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eines gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von aus
ländischen Orten sind zum Sprechverkehr znge-
lassen: Antwerpen und Brüssel. Gebühr sür ein
gewöhnliche» Dreiminutengespräch3 Mk.. für ein
dringendes Gespräch9 Mk.

Sanknoten,
welche im ganzen Reichsgebiet

nmlaustahig sind:
Ncichrbank.
Badische Bank.
Bankf. Snddentschland.
Bayerische Notenbank.

Die Banknoten vor

Frankfurter Bank.
Sächsische Bank in

Dresden.
Wü rttembc rg.Note»bank

lebender7 Privat-Noteir-
bankeil werden von den Reichsbank-Anstalten in
Städten mit über 80,000 Einwohnern, und den¬
jenigen Ncichrbank-Anstalten, welche mit der be¬
treffende» Privatbank in derselben Provinz bezw.
demselben Bundesstaat oder in deffeu Nachbarschaft
gelegen sind, in Zahlung genommen.

S anknote « ,
welche nicht im ganzen Reichsgebiet

»mlauffnhig sind:
Braunschweigische Bank (nur im Herzogthum

Brannschlveig).
Landständische Bank in Bautzen(nur im Königreich

Sachsen).
Kassenscheine der Stadt Hannover(nur in der

Provinz Hannover).
Vorstehende Banknoten werden nur von de» i«

dem betreffenden Bundesstaat«bezw. der Provinz ge¬
legenen Reichsbank-Anstalten in Zahlung genomareu.

Ilheindaiupfscliifffahrt.
Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich: Morgens 6.30 bflj
Coblenz, 8, 9.25 (Sohnellfahrt . Borussia“ und
„Kaiserin Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm, Kaiser und
König“), 10.20 und 12.50 bis Cöln; Mittags 3.20
(an Sonn- und Feiertagen) bis Bingen; 4.20 bis
Coblenz; Abends 6.20 und 6.36 (Gtüterschiff) bis
Bingen; Mittags 1 bis Mannheim; Morgens 10.20
bis Düsseldorf und Rotterdam. — Gepäckwagen
von Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7‘/a Ulir.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364. F307

Biebrich-Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn
(alle 7‘/»Min.) Fahrplan ab 28. April 1901.

Von Biebrich nach Mainz: 900 10 °°t ll 00 üäofcj"
loo 2°» 3°° 4«®5°° 600 7008®° 900 *.

An und ab Station Kaigcrstrasse-Centralbahnhof
je 16 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich: 830 9 °°t 10®®11®®̂
120®i »o 2°®300 400 5006O0 720  gro*

An und ab Station Kaiserstrasso-Centralbahnhof
je 6 Minuten später.

t Nur Sonn- und Feiertags.
*  An Wochentagen ab 3 . Juni bis 1 . September.
Sonn-v und Feiertags ausserdem Extratouren.

Extraboote für Gesellschaften.
Frachtgüter Mk. —.35 per 100 Kg.

Dampfer -Fahrten.
Norddeutscher Lloyd in Bremen.

(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,
Wilhelmstrasse 50.) F 308

Letzte Nachrichten über die Bewegungen der
Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Werra “ nach Newyork, 21. Juli 4 Uhr Nm.
von Gibraltar . S.-D. „Aller“ nach Genua, 19. Jnli
2 Uhr Nm. in Genua. S.-D. „Trave“ n. Genua,
20. Juli 1 Uhr Nm. von Newyork. D. „Frank¬
furt“ nach Bremen, 22. Juli 4*/« Uhr Vorm.
Prawle l’oint passirt. D. „Königin Luise“ nach
Bremen, 21. Juli 11 Uhr Nm. in Brelherhaven.
D. „Barbarossa “ nach Newyork, 22. Juli 1‘/«Ulir
Vm. von Cherbourg. — Brasil- und La Platft-
Linien : D. „Roland“ nach Bremen, 22. Juli in
Bremerhaven. D. „Mark“ nach Vigo, South,,
Antwerpen, Bremen, 21. Juli von Funchal. D.
„Pfalz“ nach La Plata , 19. Juli in Montevideo.
D. „Stolberg“ nach Brasilien, 21. Juli in Oporto.
D. „Willehad “ nach La Plata , 21. Juli in Ant¬
werpen. — D. „Coblenz“ nach Mazagan, 22. Juli
Beacliy Head pass. —Ost-Asien- und Australien-
Linien : D. „Hamburg“ (Hamb.-Amerika-Linie)
n. Bremen, 21. Juli in Antwerpen. D. „Sachsen*
noch Hamburg, 22. Juli in Suez. D. „Kiautschou“
(Hamb.-Amerika-Linie) nach Bremen, 22. Juli i»
Colombo. D. „Bayern“ nach Hamburg, 20. Juli
von Shanghai. D. „Stuttgart “ nach Ost-Asien,
21. Juli in Yokohama. D. „König Albert“ nach
Ost-Asien, 22. Juli in Hongkong. D. §Prinz
Heinrich“ nach Ost-Asien, 21. Juli in Genua.
D. „Pitsanulock“ nach Singapore, 21. Juli in
Rotterdam. D. „Darmstadt“ nach Bremen, 21. Juli
in Colombo. D. „Pr .-R. Luitpold“ n. Australien,
20. Juli in Colombo. D. „Weimar* n. Australien,
21. Juli von Antwerpen. — Truppen-Transport-
Dampfer nach China: D. „Dresden“ nach Ost-
Asien, 19. Juli von Nagasaki . D. „Neckar“ nach
Ost-Asien, 20. Juli in Kobe. v . „Wittekind“ nach
Ost-Asien, 20. Juli Sagres passirt . - i
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